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Achte Satzung zur Änderung der Allge-
meinen Bestimmungen zu Studien- und 
Prüfungsordnungen für die Masterstudi-
engänge an der Pädagogischen Hoch-
schule Ludwigsburg  
(Rahmenordnung – ROMA)  

vom 29. Juli 2013 

Aufgrund von § 8 Abs. 5 in Verbindung mit § 34 Abs. 1 S. 3 
des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Januar 2005 
(GBl. S. 1) hat der Senat der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 LHG in seiner 
Sitzung am 18. Juli 2013 die nachfolgende Änderungssat-
zung der Allgemeinen Bestimmungen zu Studien- und Prü-
fungsordnungen für die Masterstudiengänge beschlossen. 

Artikel 1 

Die Allgemeinen Bestimmungen zu Studien- und Prüfungs-
ordnungen für die Masterstudiengänge der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg vom 9. Mai 2008 (Rahmenord-
nung) werden wie folgt geändert: 

§ 11 Anrechnung von Studienzeiten, Anerkennung von 
Studienleistungen und Modulprüfungen 
wird wie folgt ergänzt: 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienab-
schlüsse, die in Studiengängen an anderen staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschulen oder an der 
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und Berufs-
akademien der Bundesrepublik Deutschland oder in 
Studiengängen an ausländischen staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden 
sind, werden anerkannt, wenn hinsichtlich der erworbe-
nen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu 
den Leistungen oder Abschlüssen besteht, die ersetzt 
werden. Wesentliche Unterschiede sind Unterschiede 
zwischen zwei Qualifikationen, die so signifikant sind, 
dass sie den Erfolg der Antragstellerin/des Antragstel-
lers bei der Fortsetzung des Studiums gefährden wür-
den. Vereinbarungen und Abkommen der Kultusminis-
terkonferenz (KMK) und der Hochschulrektorenkonfe-
renz (HRK) mit anderen Staaten über Gleichwertigkeit 
im Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) sowie 
Abkommen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften 
sind vorrangig anzuwenden, wenn sie für die Antrag-
stellerin/den Antragsteller günstiger sind. 

§ 24 Prüfungszeugnis, Transcript of Records, Diploma 
Supplement, Urkunde 
wird wie folgt geändert: 

(1) Über das bestandene Masterstudium wird dem Studie-
renden innerhalb von vier Wochen nach dem Bestehen 
der letzten für den Studiengang erforderlichen Prüfungs-
leistung bzw. Modulprüfung ein Zeugnis ausgestellt. Dies 
enthält die Gesamtnote der Masterprüfung (einschließ-
lich Dezimalnote), die im Laufe des Masterstudiums be-
legten Module, die gemäß § 19 Abs. 4 endnotenrelevan-

ten Modulnoten, das Thema und die Note der Masterar-
beit, ggf. mit der mündlichen Präsentation zum Thema 
der Arbeit sowie ggf. die Zusatzmodule. Das Zeugnis 
trägt das Datum der letzten Modulprüfung bzw. Prü-
fungsleistung und ist vom Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses zu unterzeichnen. Das Zeugnis ist mit dem 
Dienstsiegel der Pädagogischen Hochschule Ludwigs-
burg zu versehen. Das Prüfungszeugnis wird gemäß An-
lage 1 in der jeweils aktuellen Fassung ausgestellt. Eine 
Anerkennung von Prüfungen oder Prüfungsteilen ist im 
Zeugnis zu vermerken. In englischsprachigen Studien-
gängen wird das Zeugnis in Englisch ausgestellt. 

(2) Dem Masterzeugnis wird ein Transcript of Records ge-
mäß Anlage 3 in der jeweils aktuellen Fassung und ein 
Diploma Supplement gemäß Anlage 4 in der jeweils ak-
tuellen Fassung beigefügt. Das Diploma Supplement 
enthält neben persönlichen Angaben zum Studierenden 
Informationen über Art und „Ebene“ des Abschlusses, 
den Status der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 
sowie detaillierte Informationen über den Studiengang, in 
dem der Abschluss erworben wurde. Das Transcript of 
Records enthält eine für die Abschlussnote (Gesamt-
note) auf eine statistisch relevante Referenzgruppe be-
zogene ECTS-Einstufungstabelle. Das Transcript of Re-
cords und das Diploma Supplement werden in englischer 
und in deutscher Sprache erstellt. 

 

Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt ergänzt/geändert: 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

II. Prüfungen im Masterstudiengang 

III. Schlussvorschriften 

IV. Anlagen 

Anlage 1: Prüfungszeugnis 

Anlage 2: Urkunde 

Anlage 3: Transcript of Records 

Anlage 4: Diploma Supplement 

Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Veröffentli-
chung in den amtlichen Bekanntmachungen der Pädagogi-
schen Hochschule Ludwigsburg in Kraft. 

 

Ludwigsburg, den 29. Juli 2013 

 

Prof. Dr. Martin Fix 

Rektor 


